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Medizinisches Medizinisches 

VersorgungszentrumVersorgungszentrum

DorfenDorfen

Enterale ErnEnterale Ernäährungstherapie in hrungstherapie in 

der ambulanten Praxis: der ambulanten Praxis: 

Chancen und SchwierigkeitenChancen und Schwierigkeiten



4 Allgemeinmediziner4 Allgemeinmediziner
u.a. Versorgung von 1 Pflegeheim, u.a. Versorgung von 1 Pflegeheim, 

(Pat. mit Chorea Huntington)(Pat. mit Chorea Huntington)

2 Gastroenterologen2 Gastroenterologen
BelegBelegäärzte in der Klinik Dorfen mit 40 rzte in der Klinik Dorfen mit 40 

internistischen Betteninternistischen Betten

2 Kardiologen2 Kardiologen
BelegBelegäärzte in der Klinik Dorfen mit 40 rzte in der Klinik Dorfen mit 40 

internistischen Betteninternistischen Betten

2 Diabetologen2 Diabetologen

MVZMVZ--DorfenDorfen

Klinik Dorfen: onkologische StationKlinik Dorfen: onkologische Station



•Schwerkranke Patienten 

Geriatrie/Onkologie/Neurologie

•häufige Besuche notwendig

•logistisch aufwändig

•menschliche Grenzsituation

Versorgung auf hohem 

Niveau

•Ärzte (HA)

•Pflege

•Hospiz/Palliativmed.

•Seelsorge

•Ideal:

integrierte Versorgung

Enterale ErnEnterale Ernäährungstherapie in hrungstherapie in 

der ambulanten Praxisder ambulanten Praxis



•Qualitätskriterien (Bericht)

•Ausbildung der Ärzte

•Ausbildung der Pflege 

(ambulant/stationär/

Plegeheim)

Enterale ErnEnterale Ernäährungstherapie in hrungstherapie in 

der ambulanten Praxisder ambulanten Praxis

Versorgung auf hohem 

Niveau

•Ärzte (HA)

•Pflege

•Hospiz/Palliativmed.

•Seelsorge

•Ideal:

integrierte Versorgung



QualitQualitäätsbericht integrierte Versorgung PEGtsbericht integrierte Versorgung PEG
Qualitätsbericht Integrierte Versorung PEG, AOK-Bayern, Rekrutierung 1.1.08 - 31.12.08



Qualitätsbericht Integrierte Versorung PEG, AOK-Bayern, Rekrutierung 1.1.08 - 31.12.08

QualitQualitäätsbericht integrierte Versorgung PEGtsbericht integrierte Versorgung PEG



Qualitätsbericht Integrierte Versorung PEG, AOK-Bayern, Rekrutierung 1.1.08 - 31.12.08

QualitQualitäätsbericht integrierte Versorgung PEGtsbericht integrierte Versorgung PEG



Qualitätsbericht Integrierte Versorung PEG, AOK-Bayern, Rekrutierung 1.1.08 - 31.12.08

QualitQualitäätsbericht integrierte Versorgung PEGtsbericht integrierte Versorgung PEG

Pflegedienst
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QualitQualitäätsbericht integrierte Versorgung PEGtsbericht integrierte Versorgung PEG
Qualitätsbericht Integrierte Versorung PEG, AOK-Bayern, Rekrutierung 1.1.08 - 31.12.08

(Fortsetzung)



PEG PEG -- KomplikationenKomplikationen



Enterale Produkte Enterale Produkte 

VerordnungsfVerordnungsfäähig?hig?



Derzeit gDerzeit güültige Regelung ltige Regelung 

Arzneimittelrichlinie Kapitel I Arzneimittelrichlinie Kapitel I §§§§ 18 18 -- 2626

Seit 01.10.2005 gültige Regelung (Ersatzvornahme)
Medizinisch notwendigeFälle der Verordnung (§21):

„Enterale Ernährung ist bei fehlender oder eingeschränkter 
Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung 
verordnungsfähig, wenn eine Modifizierung der normalen 
Ernährung und / oder sonstige ärztliche, pflegerische oder 
ernährungstherapeutische Maßnahmen zur Verbesserung der 
Ernährungssituation nicht ausreichen“



Ärzte haben lt. AMR §21: 

„... bei der Verordnung von enteraler Ernährung zu prüfen, ob 
die nachfolgenden Maßnahmen zur Verbesserung der 
Ernährungssituation geeignet sind, eine ausreichende normale 
Ernährung auch ohne Einsatz enteraler Ernährung zu 
gewährleisten und diese ggf. zu veranlassen. Enterale 
Ernährung und sonstige Maßnahmen ... schließen einander 
nicht aus, sondern sind erforderlichenfalls miteinander zu 
kombinieren.

Derzeit gDerzeit güültige Regelung ltige Regelung 

Arzneimittelrichlinie Kapitel I Arzneimittelrichlinie Kapitel I §§§§ 18 18 -- 2626



VerordnungsfVerordnungsfäähige enterale Produktehige enterale Produkte

Verordnungsfähig sind

Standardprodukte (Trink- und Sondennahrung)
Zur ausschließlichen Ernährung  
Für eine große Anzahl an Indikationen und Patienten
Mindestens normokalorisch (≥ 1,0 kcal/ml)
Keine speziellen Indikationen 



Rezeptierung ernteraler NahrungRezeptierung ernteraler Nahrung

Trink- und Sondennahrung = ausnahmsweise in 
Verordnungsfähigkeit wie Arzneimittel aufgenommen 

Verordnung deshalb wie 
Arzneimittel 

Muster 16 Rezept 

Keine Besonderheiten 
bei Kindern!



Was ist bei Rezept zu beachtenWas ist bei Rezept zu beachten

Name, Krankenkasse, Arztnummer, Stempel, Datum, 
Unterschrift, Bezeichnung des Produktes, Einnahme des 
Produktes usw., 

wie bei jedem Kassenrezept Muster 16 

Muss eine Indikation (evtl. verschlüsselt) aufs Rezept? 
Antwort: Nein, rein rechtlich: ärztliche Schweigepflicht, 
Datenschutzgesetz

es dürfte demnach auch gar nicht gefordert werden!!

„klassische Anforderungen“



Einleitung Einleitung ErnErnäährungstherapiehrungstherapie



RichtgrRichtgrößößenen



RichtgrRichtgrößößen en -- Belastung durch RezepteBelastung durch Rezepte

ärztliches Arzneimittelrezept zulasten der gesetzlichen Kasse: 
Richtgröße des Arztes wird mit genau dem Betrag belastet, den 
die Kasse für das Rezept zahlen muss 

Medikamentenpreis – Selbstbehalt = Belastung der Richtgröße

In Bereich enterale Ernährung ist das wegen unterschiedlicher 
(Pauschal-) Verträge zwischen Kassen und Leistungserbringern 
im Einzelfall nicht exakt zu sagen, wie groß die tatsächliche 
Belastung ist 

ABER: Bei Pauschalverträgen kann keine unwirtschaftliche 
Verordnung erfolgen, wenn die Indikation stimmt!



RichtgrRichtgrößößenenüüberschreitung berschreitung -- RegresseRegresse

Bei Überschreitung der Richtgrößen (kumuliert für alle 
Patientenfälle)

Um > 15% �Pflicht zur Beratung/Schulung bei KV über 
wirtschaftliche Verordnungsweise + weitere Beobachtung

Um > 25% �Regress; Patientenakten werden auf 
Unwirtschaftlichkeit untersucht.
Nachgewiesene Unwirtschaftlichkeit: Regresszahlung  von 
Differenzbetrag



PraxisbesonderheitPraxisbesonderheit

Patienten mit hohen Medikamentenkosten (deutliche 
Überschreitung Richtgröße)
� Anmeldung „Praxisbesonderheit“

Jede KV hat Listen zur Vorgehensweise

Bei Regress
�Praxisbesonderheiten werden ausgenommen



Betreuung pflegebedBetreuung pflegebedüürftiger Pat. rftiger Pat. 

Bezahlung Hausarzt (gilt für 

Bayern): 

•Patientenpauschale ca. 50 €

•Hausbesuch je nach Kasse 0 

- ca. 30 €

•Besuch in Pflegeheim je 

nach Kasse 0 - 30 €

Einweisung aufwändiger 

Patienten in die Klinik

z.B. zum Legen einer PEG 

z.B. bei Sondenproblemen

z.B. bei Infektionen an der 

Einstichstelle der PEG



ZusammenfassungZusammenfassung

•Enterale Ernährung ist ambulant möglich 

•Die Betreuung der häufig schwerkranken Pat. ist 
aufwändig

•Die Qualität wird durch QM verbessert

•Trink- und Sondennahrung ist verordnungsfähig

•Nach Überschreitung der Richtgrößen Praxis-
besonderheit anmelden

•Angemessene Vergütung für die ambulante 
Betreuung der schwerkranken Patienten

•Richtlinie/gesetzliche Vorgaben/Vergütung
vereinfachen


